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Erklärung zu den nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren bei der hauseigenen Vermögensverwaltung gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. b) 

Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Fi-

nanzdienstleistungssektor (Transparenz-VO)  

 

 

Keine Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen bei der hausei-

genen Vermögensverwaltung 

 

 
Die Sparkasse Neunkirchen berücksichtigt bei der hauseigenen Vermögensverwaltung nach-
teilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren Um-
welt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämp-
fung von Korruption und Bestechung nicht. 
 
Aufgrund fehlender ESG-Daten zu Unternehmen oder Finanzinstrumenten in der hauseige-
nen Vermögensverwaltung kann die Sparkasse Neunkirchen im Rahmen ihrer bestehenden 
Investitionsentscheidungsprozesse derzeit keine bestimmten Nachhaltigkeitskriterien zur 
Bestimmung der nachteiligen Auswirkungen auf die genannten Nachhaltigkeitsfaktoren her-
anziehen und bewerten. 
 
Die Sparkasse Neunkirchen beabsichtigt derzeit nicht, künftig nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren in den bestehenden Investmentprozess der hauseigenen Vermö-
gensverwaltung einzubeziehen. 
 
Datum der erstmaligen Veröffentlichung: 08.03.2021 
Datum der Aktualisierung: 03.03.2023 
Letzte Überprüfung: 03.03.2023 (ausschließlich redaktionelle Änderungen, keine inhaltli-
chen) 
 
 


